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Leistungen zur Teilhabe 
Medizinische Rehabilitation

Medizinisch- 
berufliche Rehabilitation
Belastungserprobung / Arbeitstherapie
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Belastungserprobung  - Arbeitstherapie

Ca. 270 000 Unfälle jährlich mit Schädelhirnverletzungen
( die Hälfte der Betroffenen ist unter 25 Jahren)

Ca. 200 000 neue Schlaganfall-Patienten pro Jahr

Beispiel
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Belastungserprobung  - Arbeitstherapie

Ähnliche Symptome:

Denk – und Lernstörungen
Gedächtnis – und Konzentrationsstörungen
Sprachstörungen , Wortfindungsstörungen
Motorische Störungen , Lähmungen, Schwindel
Schnelle Ermüdbarkeit
Eingeschränkte Wahrnehmung 
Persönlichkeitsveränderung 
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Belastungserprobung  - Arbeitstherapie

Weitere Diagnosen mit ähnlichen Symptomen:

Schwere Multiple Sklerosen
Psychotische Erkrankungen
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Belastungserprobung  - Arbeitstherapie

Folgen für LTA - Leistungen:

Große Unklarheit über notwendige Fähigkeiten
z.B.
Gedächtnis , Konzentration, Neulernen und Behalten
Sprachfähigkeit   
motorische und feinmotorische Fähigkeit 
tägliche Belastbarkeit 
soziale Fähigkeit
Unterstützungs- und Hilfebedarf 
Entwicklungspotentiale
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Med.-berufliche Rehabilitation

• Diagnostische Maßnahme: 

Abklärung ob und in welchem Umfang 
Erwerbsfähigkeit vorliegt 

Abklärung ob und in welchem Umfang der 
bisherige Beruf ausgeübt werden kann 

Abklärung ob und in welchem Umfang notwendige 
Fähigkeiten und Entwicklungspotentiale vorliegen
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Med.-berufliche Rehabilitation

• Therapeutische Maßnahme: 

Ärztliche und medizinische Versorgung 
Klinische Ergotherapie / Mobilisierung 
Physiotherapie und Anwendungen 
Logopädie 
Hirnleistungstraining 
Arbeitstherapie 
und Training berufsbezogener Fähigkeiten



8

Medizinische – berufliche Rehabilitation 
Phase II 
nach § 26 SGB IX Abs. 2 Nr. 7 
„Belastungserprobung und 
Arbeitstherapie“ 
= Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation

Keine medizinische Reha
Erweiterte Arbeitserprobung / Berufsfindung
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Ein Beitrag und dann AU 
oder arbeitslos

Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation

§ 15 SGB VI i. V. m. 
§§ 26-31 SGB IX

Antrag auf RehabilitationVersicherungsrechtliche Voraussetzungen (§ 11 SGB VI)

Wartezeit von 15 Jahren oder Rentenbezieher wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

Allgemeine Wartezeit (5 Jahre) und Erwerbsminderung liegt vor 
oder ist in absehbarer Zeit zu befürchten 
bzw. Witwen/Witwer mit verminderter Erwerbsfähigkeit

2 Jahre

Sechs Pflichtbeiträge

Schul- oder Berufsausbildung

2 Jahre

Ein Beitrag

2 Jahre

Schul- oder Berufsausbildung
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Medizinische und berufl. Reha: 
Ausschlussgründe!

nach § 10  und § 12 SGB VI:
z. B.

• Die Erwerbsfähigkeit ist nicht erheblich 
gefährdet

• Die Erwerbsfähigkeit kann nicht 
wieder  hergestellt werden

• Vorrangiger Träger z. B. Unfallversicherung

• Altersrente beantragt oder Bezieher 

• Beamte mit Anspruch auf Versorgungsbezüge
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Durchführung der Maßnahme

Innerhalb einer „klassischen „medizinischen 
Rehabilitation 
als gesonderter Bestandteil in der Rehaklinik oder in 
Kooperation mit einem Berufsförderungswerk oder 
Phase II-Einrichtung  z.B. med. Reha 3 - 4 Wochen + 
berufliche Belastungserprobung 2 Wochen.

oder
Als eigenständige Maßnahme in einer Phase II- 
Einrichtung 
Dauer Belastungserprobung 6 Wochen 
Dauer Arbeitstherapie zwischen 6 Wochen und 6 
Monaten
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Einrichtungen der Phase II -Maßnahmen
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Ergänzende Leistungen

Leistungsspektrum

§ 28 SGB VI i. V. m. 
§§ 44–54 SGB IX

Funktionstraining

Rehabilitationssport

Übergangsgeld

Reisekosten

Haushaltshilfe / 
Kinderbetreuungskosten

Beiträge
und Beitragszuschüsse
zur Sozialversicherung

Stufenweise 
Wiedereingliederung

Nachgehende 
Hilfen:
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Beispiel nachgehende Hilfe / stufenweise 
Wiedereingliederung
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Vielen Dank für
Ihre

Aufmerksamkeit!

© - W. Nessyt / Reha-Beratungsdienst
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